
Sitzungsvorlage 40/2018

Verbandsversammlung – öffentlich

am 04.07.2018 in Freudenstadt

Tagesordnungspunkt 11 – zur Beschlussfassung

Betreff: Bebauungsplan Loßburg „ARBURG südl. Erweiterung I“

Stellungnahme vom 29.05.2018 im Rahmen der Beteiligung nach § 4 (1) BauGB

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die beigefügte Stellungnahme vom 29.05.2018.

Sachdarstellung/Begründung:

Aufgrund des stetigen Wachstums der Firma

ARBURG sollen die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für Produktionserweiterungen

geschaffen werden. Der Geltungsbereich des

Bebauungsplans umfasst knapp 3,6 ha und

erweitert den Bereich des bereits rechtskräf-

tigen Bebauungsplans „ARBURG“. Das bis-

lang im FNP der Gemeinde Loßburg vorwie-

gend als Landwirtschaftsfläche dargestellte

Areal soll als punktuelle FNP-Änderung im

Parallelverfahren als Industriegebiet (GI)

ausgewiesen werden. Weiterhin soll eine private Grünfläche dargestellt werden.

Gemäß Regionalplan 2015 liegt der Erweiterungsbereich zwischen der geplanten Gewerbe-

fläche im Norden, der begrenzenden Landesstraße 408 sowie dem westlich gelegenen Vor-

ranggebiet für Landwirtschaft (PS 3.3.3), das durch die Planung nicht tangiert wird. Bezüglich

des überlagerten Vorbehaltsgebiets für Erholung und Tourismus (PS 3.3.5) werden keine

Einwände oder Anregungen vorgebracht.

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans 2015 ist im Bereich eine mögliche Trassenfüh-

rung für die B 294-Ortsumfahrung Loßburg dargestellt („Trasse offen“). Aktuelle Planungs-

überlegungen der Gemeinde für eine Ortsumfahrung gehen derzeit aber von einer Mitbe-

nutzung der L 408 in diesem Bereich aus, sodass die Trassendarstellung in der Raumnut-

zungskarte kein Hindernis für den Bebauungsplan darstellt.

Klaus Mack

Stv. Verbandsvorsitzender Anlage: Stellungnahme
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Beteiligung als Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB

Allgemeine Angaben:
Gemeinde Loßburg
Fristablauf der Stellungnahme 04.06.18

ο Bebauungsplan „ARBURG südl. Erweiterung I“

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren. Die Stellungnahme erfolgt
vorbehaltlich der Zustimmung unserer Gremien (voraussichtl. 04.07.2018).

Aufgrund stetigen Wachstums der Firma ARBURG sollen die planungsrecht-

lichen Voraussetzungen für Produktionserweiterungen geschaffen werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst knapp 3,6 ha und erwei-

tert den Bereich des bereits rechtskräftigen Bebauungsplans „ARBURG“.

Eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfah-

ren ist vorgesehen.

Gemäß Regionalplan 2015 liegt der Erweiterungsbereich zwischen der ge-

planten Gewerbefläche im Norden, der begrenzenden Landesstraße 408

sowie dem westlich gelegenen Vorranggebiet für Landwirtschaft (PS 3.3.3),

das durch die Planung nicht tangiert wird. Bezüglich des überlagerten Vor-

behaltsgebiets für Erholung und Tourismus (PS 3.3.5) werden keine Ein-

wände oder Anregungen vorgebracht.

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans 2015 ist im Bereich eine

mögliche Trassenführung für die B 294-Ortsumfahrung Loßburg dargestellt

(„Trasse offen“). Aktuelle Planungsüberlegungen der Gemeinde für eine

Ortsumfahrung gehen derzeit aber von einer Mitbenutzung der L 408 in

diesem Bereich aus, sodass die Trassendarstellung in der Raumnutzungs-

karte kein Hindernis für den Bebauungsplan darstellt.
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Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Brügmann

Nachrichtlich:
RP Karlsruhe, Raumordnung
Landratsamt Freudenstadt


